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1.5 UMWELTPRÜFUNG mit UMWELTBERICHT 
für das Projekt „Windpark Fürstkogel“ 

1 
Rechtsgrundlage Lt. § 4 Abs. 2 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010, STROG, 

LGBl. 2010/49 i.d.g.F. ist eine Umweltprüfung (UP) durchzuführen, 
wenn voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-
ten sind: 
„… 
(2) Planungen, für die nicht bereits eine Pflicht zur Umweltprüfung nach Abs. 1

besteht, sind nur dann einer Umweltprüfung zu unterziehen, wenn sie vo-
raussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Zum Zweck dieser Be-
urteilung hat eine Umwelterheblichkeitsprüfung auf Grundlage von einheit-
lichen Prüfkriterien zu erfolgen, die einschließlich der dazu erforderlichen
Schwellen- und Grenzwerte von der Landesregierung durch Verordnung
festzulegen sind.

… 
Die Ergebnisse von Umwelterheblichkeitsprüfungen sind den Erläuterungen der 
betroffenen Pläne und Programme anzuschließen. …“ 

2 
Präambel Die Ecowind Windenergie, Handels- und Wartungs GmbH, Fohra-

feld 11, 3233 Kilb, plant die Errichtung eines Windparks auf dem 
Fürstkogel von 6 Windkraftanlagen, mit einer Gesamtnennleistung 
von 16.900 kW 
Betroffene Grundstücke Nr.: 
Gemeinde Fischbach:  1377 teilweise, 327 teilweise, 

646 teilweise, 733 teilweise 
alle KG 68031 Völlegg 

Gemeinde Stanz: 374 teilweise, 375 teilweise, 
377/4 teilweise 
Alle KG 60227Possegg 

Im Rahmen der hierbei erforderlichen Umweltprüfung (UP) ist zu 
untersuchen, ob die beantragte Ausweisung in den Entwicklungs-
plänen (EP) und Flächenwidmungsplänen (FLÄWI) der betroffenen 
Gemeinden deren Raumordnungszielen  
- nach dem Prinzip der Schwerpunktbildung entspricht.
- im Einklang mit den „Örtlichen Entwicklungskonzepten“ steht,

o Periode 4.0 der Gemeinde Stanz, verfasst von Büro DI
Daniel Kampus sowie

o Periode 4.0 der Gemeinde Fischbach, verfasst von HC-
Heigl Consulting ZT GmbH,

- aufgrund der gewählten Nutzung, Gebietsgröße und Zuord-
nung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Tragfä-
higkeit der Gemeinden entspricht.

- an der bestehenden Infrastruktur ausgerichtet ist,
- unter Vermeidung von Gefährdungen durch Naturgewalten

und Umweltschäden durchgeführt werden kann.
- kein Widerspruch zur Alpenkonvention besteht.

Aus urheberrechtlichen Gründen wurden Bilder und Karten entfernt – das 
Originaldokument kann auf Anfrage übermittelt werden
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3 
QUELLEN 

 
Grundlagen zur Beurteilung der Umwelterheblichkeit sind u.a.: 
bei Gemeinde Stanz: 
• Die Bestandsaufnahmen (Bestandsplan), Analysen und Prog-

nosen zum Flächenwidmungsplan, Periode 4.0 
• Der Wortlaut des „Örtlichen Entwicklungskonzeptes, Periode 

4.0“, verfasst von Büro DI Daniel Kampus 
• Der Entwicklungsplan des „Örtlichen Entwicklungskonzeptes, 

Periode 4.0“, verfasst von Büro DI Daniel Kampus 
 
bei Gemeinde Fischbach: 
• Die Bestandsaufnahmen (Bestandsplan), Analysen und Prog-

nosen zum Flächenwidmungsplan, Periode 4.0  
• Der Wortlaut des „Örtlichen Entwicklungskonzeptes, Periode 

4.0“, verfasst von HC-Heigl Consulting ZT GmbH  
• Der Entwicklungsplan des „Örtlichen Entwicklungskonzeptes, 

Periode 4.0“, verfasst von HC-Heigl Consulting ZT GmbH  
 

 

Nachstehende Unterlagen wurden den Gemeinden Fischbach und 
Stanz für die Bearbeitung des Änderungsantrages des Entwick-
lungs- und Flächenwidmungsplanes von Ecowind Windenergie, 
Handels- und Wartungs GmbH zur Verfügung gestellt: 
Nr. Bezeichnung 

 
Verfasser Erstellungs-

datum 
1 Lageplan 

 
Davitech GmbH 08.05.2014 

2 Beschreibung und technische Daten der 
Windkraftanlagen 
 

Davitech GmbH 12.05.2014 

3 Sichtbarkeitsanalyse 
 

Enairgy Windenergie 
GmbH 
 

14.05.2014 

4 Visualisierung Windpark Fürstkogel Enairgy Windenergie 
GmbH 

17.06.2014 

5 Schattenwurfgutachten 
 

Enairgy Windenergie 
GmbH 

07.05.2014 
 

6 Projektbeschreibung Ecowind Windenergie 
Handels- und Wartungs 
GmbH 

20.05.2014 

7 Fachgutachten Naturschutz 
Endbericht 

Ökoteam, Institut für Tier-
ökologie und Naturraum-
planung OG 
Ingenieurbüro für Biologie 

17.10.2014 

8 Lärmtechnische Begutachtung Windpark 
Fürstkogel 

Rinderer & Partner  
Ziviltechniker KG 

25.06.2014 

9 Geotechnisches Gutachten Insitu Geotechnik ZT GmbH 01.10.2014 

10 Verpflichtungserklärung Ecowind Windenergie, 
Handels- und Wartungs 
GmbH 

15.12.2014 

11 Windpark Fürstkogel, Zuwegung Davitech GmbH 19.01.2015 
 

4 
Bezug und  
Aufgabenstellung 
 

 
 

Prüfungsgegenstand und Anlass 
Aufgrund der beantragten „Errichtung eines Windparks Fürstkogel“ 
müssen in den Gemeinde Fischbach und Stanz das „Örtliche Ent-
wicklungskonzept“, der „Entwicklungsplan“ und der „Flächenwid-
mungsplan“ geändert werden. 
 
Lt. den vorgelegten Unterlagen von der Firma Ecowind Windener-
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gie, Handels- und Wartungs GmbH ist die Errichtung von 6 Wind-
kraftanlagen geplant: 
 
„… 

 

 
…“ 
Quelle:  Beschreibung und technische Daten der Windkraftanlagen, verfasst 

von Davitech GmbH, vom 12.05.2014, GZ: 101-13 
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Standorte der geplanten Windkraftanlage 
„… 

…“ 
Quelle:  Projektbeschreibung, verfasst von Firma Ecowind Windenergie, Handels- 

und Wartungs GmbH, vom 20.05.2014, ohne GZ 

Prüfungsgegenstand und Anlass sind daher: 

für Gemeinde Fischbach 
das „Örtliche Entwicklungskonzept“ sowie der „Entwicklungsplan, 
Verfahrensfall 4.01“, verfasst von HC – Heigl Consulting ZT GmbH 

für Gemeinde Stanz 
das „Örtliche Entwicklungskonzept“ sowie der „Entwicklungsplan, 
Verfahrensfall 4.01, verfasst von Büro DI Daniel Kampus, 
derzeit noch nicht rechtskräftig. 

in Bezug auf das vor beschriebene Projekt. 

5 
Methode der 
Strategischen Um-
weltprüfung (SUP) Schritt 1: Prüfung auf Ausschlusskriterien 

Schritt 2: Prüfung auf potentielle UVP-Pflicht bzw. potentielle 
Beeinträchtigungen eines Europaschutzgebietes 

Schritt 3: Umweltprüfung (UP) für die „Errichtung eines Wind-
parks Fürstkogel“ 
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6 
Umweltqualitätsziele 
und 
Leitbilder 

Umweltqualitätsziele für die Entwicklungsgebiete 
der Gemeinden Fischbach und Stanz 

Themenbereich Ziel 
Mensch/ 
Gesundheit 

Sichern gesunder Lebensverhältnisse 

Mensch/ 
Nutzungen 

Vermeiden von Nutzungskonflikten 

Landschaft/ 
Erholung 

- Schützen des Orts- und Landschaftsbildes
von „Fischbach“ und „Stanz“

- Erhalten der Erholungsqualität der Ge-
meinde Fischbach und Stanz

Naturraum/ 
Ökologie 

Schützen des Naturraumes und der Ökologie in 
den gesamten Gemeindegebieten von Fisch-
bach und Stanz 

Ziele - Die Gemeinden Fischbach und Stanz stre-
ben ein geordnetes Entsorgen der anfal-
lenden Oberflächenwässer durch die be-
stehenden Vorfluter an.

- Das Grundwasser in den Gemeinden darf
nicht beeinträchtigt werden.

- Die Energie soll aus nachwachsenden und
umweltfreundlichen Rohstoffe gewonnen
werden.

- Der Wald soll ob des Landschaftsbildes und
des Erholungscharakters sowie als nach-
wachsende Ressource geschützt werden.

7 
Planungsziel Planungsziel ist die Errichtung eines „Windparks Fürstkogel“ im 

Gemeindegebiet der Gemeinden Fischbach und Stanz 

Fischbach 
Betroffene Grundstücke: 
Gstk. Nr. Katastralgemeinde (KG) 
1377 teilweise 68031 Völleg 
 327 teilweise 68031 Völleg 
 646 teilweise 68031 Völleg 
 733 teilweise 68031 Völleg 

Stanz 
Betroffenes Grundstück: 
Gstk. Nr. Katastralgemeinde (KG) 
374 teilweise 60227 Possegg 
375 teilweise 60227 Possegg 
377/4 teilweise 60227 Possegg 
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8 
Prüfung nach 
Ausschlusskriterien 

Eine Prüfung auf Ausschlusskriterien ergibt, dass 
A 
es sich um KEINE geringfügige Änderung von Plänen („Entwick-
lungsplan“ und „Flächenwidmungsplan“) handelt. 

B 
die Planung die Nutzung eines Gebietes im Flächenausmaß von 
insgesamt ca. 35,53 ha betrifft, das emittierend genutzt werden 
soll, es sich somit um KEIN kleines Gebiet handelt.  

C 
die Planung auf höherer Ebene noch KEINER Umwelterheblich-
keitsprüfung UEP (Repro) unterzogen wurde. 

D 
die Eigenart und der Charakter sowie die Nutzung des Gebietes 
„Fürstkogel“ geändert werden. 

E 
es sich um eine Planung handelt, die eventuell Auswirkungen auf 
die Umwelt erwarten lässt. 

9 
Prüfung der  
UVP-Pflicht nach  
UVP-G 2000 i.d.g.F. 
bzw. der Inan-
spruchnahme von 
Europaschutz-
gebieten nach 
Stmk. NSchG 1976 
i.d.g.F.

Europaschutzgebiet 
Der Bereich „Windpark Fürstkogel“ liegt in keinem Europaschutz-
gebiet. 

Ü Das Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ liegt nicht im
Feinstaubsanierungsgebiet
o lt. Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) BGBl. I 1197/115 i.d.g.F.

sowie
o lt. Luftreinhalteverordnung, LGBl. 2012/91

Ü Das Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ liegt im
• Geltungsbereich der Alpenkonvention,

BGBl. Nr. 1995/477 i.d.F. BGBl III Nr. 1999/18.
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Quelle: GIS-Steiermark 

Das Planungsgebiet wurde an Hand nachstehender Checkliste 
dahingehend geprüft, ob eines der aufgelisteten Kriterien zutrifft, 
sodass eine UP-Pflicht besteht: 

Raumplanungsrelevante UVP-Tatbestände 
lt. UVP-G 2000 i.d.g.F., nach Anhang 1, Spalte 1 

1. Neuerschließung oder Änderung von Gletscherschigebieten,
wenn damit eine Flächeninanspruchnahme durch Pistenneu-
bau oder durch Lifttrassen verbunden ist.

nicht zutreffend 

2. Erschließung von Schigebieten durch Errichtung von Seilförder-
anlagen zur Personenbeförderung oder Schleppliften oder Er-
richtung von Pisten, wenn damit eine Flächeninanspruchnahme
mit Geländeveränderung durch Pistenneubau oder durch Lift-
trassen von mindestens 20 ha verbunden ist.

nicht zutreffend 

Raumplanungsrelevante UVP-Tatbestände 
lt. UVP-G 2000 i.d.g.F., nach Anhang 1, Spalte 2 (vereinfachtes Ver-
fahren) 

1. Freizeit- oder Vergnügungsparks, Sportstadien oder Golfplätze
mit einer Flächeninanspruchnahme von
- mindestens 10 ha oder
- mindestens 1.500 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge.

nicht zutreffend 

Planungsgebiet 
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2. Industrie- oder Gewerbeparks mit einer Flächeninanspruchnah-
me von mindestens 50 ha.

nicht zutreffend 

3. Städtebauvorhaben mit einer Nutzfläche von mehr als 100.000
m².

nicht zutreffend 

4. Einkaufszentren mit einer Flächeninanspruchnahme von
- mindestens 10 ha oder
- mindestens 1.000 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge.

nicht zutreffend 

5. Beherbergungsbetriebe, wie Hotels oder Feriendörfer, samt Ne-
beneinrichtungen mit einer Bettenzahl von
- mindestens 500 Betten oder
- mindestens 5 ha Fläche außerhalb geschlossener Siedlungs-

gebiete.
nicht zutreffend 

6. Öffentlich zugängliche Parkplätze oder Parkgaragen für Kraft-
fahrzeuge mit
- mindestens 1.500 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge.

nicht zutreffend 

7. Campingplätze außerhalb geschlossener Siedlungsgebiete mit
- mindestens 500 Stellplätzen

nicht zutreffend 

8. Ständige Renn- oder Teststrecken für Kraftfahrzeuge
- ab 2 km Länge

nicht zutreffend 

9. Anlage zur Nutzung von Windenergie mit einer elektrischen Ge-
samtleistung von
- mindestens 20 MW oder mit
- mindestens 20 Konvertern

nicht zutreffend 

Raumplanungsrelevante UVP-Tatbestände 
lt. UVP-G 2000 i.d.g.F., nach Anhang 1, Spalte 3 (vereinfachtes Ver-
fahren) 

1. Erschließung von Schigebieten durch Errichtung von Seilförderan-
lagen zur Personenbeförderung oder Schleppliften oder Errich-
tung von Pisten in schutzwürdigen Gebieten der Kategorie A,



Gemeinde Fischbach und Gemeinde Stanz UP 
Seite 9 von 40 

© HC – HEIGL CONSULTING ZT GmbH 
GZ: 200.4

wenn damit eine Flächeninanspruchnahme mit Geländeverän-
derung durch Pistenneubau oder durch Lifttrassen von  
- mindestens 10 ha verbunden ist.

nicht zutreffend 

2. Freizeit- oder Vergnügungsparks, Sportstadien oder Golfplätze in 
schutzwürdigen Gebieten der Kategorie A oder D mit einer Flä-
cheninanspruchnahme von
- mindestens 5 ha oder
- mindestens 750 Stellplätze für Kraftfahrzeuge.

nicht zutreffend 

3. Industrie- oder Gewerbeparks in schutzwürdigen Gebieten der 
Kategorien A oder D mit einer Flächeninanspruchnahme von
- mindestens 25 ha.

nicht zutreffend 

4. Einkaufszentren mit einer Flächeninanspruchnahme in schutzwür-
digen Gebieten der Kategorie A oder D von
- mindestens 5 ha
- mindestens 500 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge.

nicht zutreffend 

5. Beherbergungsbetriebe, wie Hotels oder Feriendörfer, samt Ne-
beneinrichtungen in schutzwürdigen Gebieten der Kategorien A 
oder B mit einer Bettenzahl von
- mindestens 250 Betten oder
- mindestens 2,5 ha, außerhalb geschlossener Siedlungsgebie-

te.
nicht zutreffend 

6. Öffentlich zugängliche Parkplatze oder Parkgaragen für Kraft-
fahrzeuge in schutzwürdigen Gebieten der Kategorie A, B oder D 
mit
- mindestens 750 Stellplätze für Kraftfahrzeuge.

nicht zutreffend 

7. Campingplätze in schutzwürdigen Gebieten der Kategorie A mit
- mindestens 250 Stellplätzen, außerhalb geschlossener Sied-

lungsgebiete.
nicht zutreffend 

8. Ständige Renn- oder Teststrecken für Kraftfahrzeuge in schutz-
würdigen Gebieten der Kategorie A

nicht zutreffend 

9. Anlagen zur Nutzung von Windenergie in schutzwürdigen Gebie-
ten der Kategorie A mit einer elektrischen Gesamtleistung von

- mindestens 10 MW oder mit
- mindestens 10 Konvertern.

nicht zutreffend 
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Somit ist lt. UVP-Gesetz, Anhang 1, für die Planung „Windpark 
Fürstkogel“ KEINE Umweltprüfung (UP) erforderlich. 

Aufgrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen bei den 
Schutzgütern „Landschaft“ sowie „Naturraum/Ökologie (Fauna)“ 
ist eine Umweltprüfung mit Umweltbericht durchzuführen. 

10 
Umweltprüfung (UP) 

11 
Beurteilungs-
parameter 

Für die Umweltprüfung (UP) wurden nachstehende Beurteilungspa-
rameter festgelegt: 

Verbesserung 

Keine Veränderung/Verschlechterung 

Verschlechterung 

starke Verschlechterung 

12 
Themenbereiche 
MENSCH/GESUNDHEIT FORDERUNG: 

- SCHUTZ VOR LÄRM UND ERSCHÜTTERUNGEN
- SCHUTZ VOR LUFTBELASTUNG
- SCHUTZ VOR GEFÄHRLICHEN ODER TOXISCHEN STOFFEN / GE-

FAHREN
- SCHUTZ VOR BESCHATTUNG - SCHATTENWURF

IST-SITUATION 

LÄRM UND ERSCHÜTTERUNGEN: 
Das Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ liegt abseits von 
Durchzugsstraßen sowie Gewerbebetrieben bzw. –gebieten und 
zeichnet sich durch einen niedrigen LA,eq und LA,95 aus. 

LUFTBELASTUNG  
(Siehe auch: Grundlagen zum ÖEK) 
Das Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ liegt 
- lt. Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) BGBl. I 1197/115 i.d.g.F.

sowie
- lt. Luftreinhalteverordnung, LGBl. 2012/91
NICHT im Feinstaubsanierungsgebiet.
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SCHUTZ VOR GEFÄHRLICHEN ODER TOXISCHEN STOFFEN/GEFAHREN 
Im Planungsgebiet sind lt. Altlastenverdachtsflächenkataster  
KEINE Ablagerungen gefährlicher oder toxischer Stoffe bekannt.  

BESCHATTUNG - SCHATTENWURF 
Eine Beschattung von Gebäuden und Freiflächen wird derzeit aus-
schließlich durch Wald und Wolken verursacht. 

ERHEBLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN AUF 
„MENSCH UND GESUNDHEIT“ 

LÄRM UND ERSCHÜTTERUNGEN 
Aufgrund der geltenden Rechtslage dürfen die Planungsrichtwer-
te für die spezifische Schallimmission Lr,PW der Windkraftanlagen die 
ortsübliche Schallimmission Lr,o nicht unzumutbar überschritten 
werden (Nachweis lt. ÖAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 1, Punkt 4, vom 
2008-03-01). 

Im Zuge der Auflage der Entwicklungs- und Flächenwidmungs-
planänderung wurde außerdem ein Schalltechnischer Bericht, ver-
fasst von Rinderer&Partner, Ziviltechniker KG, vom 25.06.2014, GZ: 
2797-14, eingebracht mit folgendem Ergebnis: 
„… Windenergieanlagen unterscheiden sich im Hinblick auf die 
Beurteilung der Immissionssituation wesentlich von herkömmlichen 
Betriebsanlagen. Die Schallemission und damit auch die spezifi-
sche Schallimmission stehen in direktem Zusammenhang zu der 
durch Windgeräusche am Immissionspunkt vorhandenen Umge-
bungslärmsituation.  

Die nach den Vorgaben der ÖAL 3 Blatt 1 ermittelten Planungs-
werte werden in allen repräsentativen Immissionspunkten mit 
ständiger Wohnnutzung um zumindest 6 dB unterschritten. …“ 

Keine Veränderung/Verschlechterung 
da die ortsübliche Schallimmission lt. o. a. Schalltechnischem Be-
reich nicht überschritten werden. 

LUFTBELASTUNG  
In der Projektbeschreibung, verfasst von Firma Ecowind Windener-
gie, Handels- und Wartungs GmbH, übermittelt via e-mail am 
20.05.2014, ohne GZ, wird ausgeführt: 
„… 

…“ 
Quelle: Projektbeschreibung, verfasst von Firma Ecowind Windenergie, Handels- 

und Wartungs GmbH, übermittelt via e-mail am 20.05.2014, ohne GZ 
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Keine Veränderung/Verschlechterung 
Durch den Betrieb der Windkraftanlage kommt es vor Ort zu kei-
ner Verschlechterung der IST-Situation. 

SCHUTZ VOR GEFÄHRLICHEN ODER TOXISCHEN STOFFEN/GEFAHREN 
Während des Betriebes des geplanten „Windparks Fürstkogel“ tritt 
Eiswurf auf.  

Keine Veränderung/Verschlechterung 
Toxische Stoffe werden nicht freigesetzt. 
Schutzmaßnahmen vor Eiswurf sind im Wortlaut zur Flächenwid-
mungsplan-Änderung verbindlich festzulegen. 

BESCHATTUNG - SCHATTENWURF 
Laut „Schattenwurf – Gutachten“, verfasst von Firma Enairgy 
Windenergie GmbH, vom 07.05.2014, ohne GZ, wurden dreizehn 
Immissionspunkte hinsichtlich der zu erwartenden Belastung durch 
Schattenwurf untersucht, wobei  
- bei den Windkraftanlagen 1 bis 4 der Anlagentyp ENERCON E-

101 mit einer Nabenhöhe von 99,5 m
- bei den Windkraftanlagen 5 und 6 der Anlagentyp ENERCON

E-92 mit einer Nabenhöhe von 138 m
zur Beurteilung herangezogen wurde: 

„… 
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… 
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THEMENBEREICH: 
MENSCH/NUTZUNGEN 

… 

…“ 
Quelle: „Schattenwurf – Gutachten“, verfasst von Firma Enairgy Windenergie 

GmbH, vom 07.05.2014, ohne GZ 

Keine Veränderung/Verschlechterung 
lt. o. a. Gutachten durch „Beschattung - Schattenwurf“, zu er-
warten, da die Grenzwerte an allen Immissionspunkten einge-
halten werden. 

FORDERUNG: 
- SCHUTZ DER SACHGÜTER
- INFRASTRUKTURANLAGEN

IST-SITUATION 
SACHGÜTER 

Sachgut „Wald“ 
Das Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ liegt innerhalb großer 
Waldflächen. 
Laut Waldentwicklungsplan ist der Wald im Planungsgebiet einge-
stuft als 
• „Wälder, in denen keine der überwirtschaftlichen Funktionen

hohe Wertigkeit erlangt“

Quelle: GIS Steiermark 

Planungsgebiet 
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Sachgut „Almwirtschaft“ 
Das Planungsgebiet wird nicht als Almwirtschaft genutzt. 

Sachgut „Wohnhaus, Hofstelle, Gasthaus“ 
wird nicht betroffen 

Quelle: GIS-Steiermark, abgefragt am 27.05.2014 

 Bebaute Grundstücke lt. Luftbildauswertung 

Sachgut „Baugebiet“ 
Nicht betroffen 

Sachgut „Infrastruktur“ 
Die Infrastruktur ist derzeit auf Forststraßen beschränkt. 
Im Planungsgebiet liegen zwei Fernwanderwege: 
- Zentralalpenweg
- Mariazeller Weg

Sachgut „Abfallentsorgung und Abfallmengenentwicklung“ 
(Siehe auch: Grundlagen zum ÖEK) 

Die Abfallentsorgung und Abfallmengenentwicklung ist für das 
Planungsgebiet derzeit irrelevant, wird jedoch bei Bau, Instandhal-
tung, Instandsetzung und Stilllegung des „Windparks Fürstkogel“ in 
Anspruch genommen. 

Sachgut „Altlasten“ 
(Siehe auch: Grundlagen zum ÖEK) 
Laut Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes „beste-
hen im Planungsgebiet KEINE „Altlastenverdachtsflächen“. 

Planungsgebiet 
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ERHEBLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN AUF 
„MENSCH UND NUTZUNGEN“ 

SACHGÜTER 
Sachgut „Wald“ 
Für Montage der Windräder und den Betrieb des „Windparks 
Fürstkogel“ sind Rodungen erforderlich.  

Keine Veränderung/Verschlechterung sofern 
- die Rodungsflächen für die Windkraftanlagen und deren Zu-

fahrtsstraßen sich auf das für den Betrieb der Anlagen unbe-
dingt erforderliche Ausmaß beschränkt. 
(Wortlautfestlegung im Flächenwidmungsplan) 

- die Rodungsflächen nach Errichten der Windkraftanlagen
umgehend nach den Vorgaben der Bezirksforstbehörde 
dauerhaft begrünt werden. 

Zudem sind jene Maßnahmen bekannt zu geben, durch die das 
stehende Holz gegen Windwurf und Eiswurf – als Folge der Ro-
dungen – geschützt werden kann. 

Sachgut „Almwirtschaft“ 
Keine Beeinträchtigung der bestehenden Nutzungsrechte ist zu 
erwarten. 

Sachgut „Baugebiet“ 
Nicht betroffen 

Sachgut „Infrastruktur“ 
Die Infrastruktur ist teilweise nachzurüsten durch: 
- Ausbauen der Zufahrtsstraßen (Stichwege)
- E-Stromversorgung des Planungsgebietes

Ein Neubau von Wegen ist nur in geringem Ausmaß erforderlich. 

Keine Veränderung/Verschlechterung 
Zu erwarten sind neutrale Auswirkungen auf das Schutzgut „Infra-
struktur“, sofern 
- die erforderlichen Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild so gering als möglich gehalten, 
- durch sachgerechte Begrünung von Böschungen und Ro-

dungsflächen dem Rotwild Äsungsflächen geboten 
- die Wanderwege durch Warntafeln beschildert oder verlegt
werden. 
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THEMENBEREICH: 
LANDSCHAFT/ 
ERHOLUNG 

Sachgüter „Abfallentsorgung und Abfallmengenentwicklung“ 
sowie „Altlasten“  
werden nicht eingeschränkt. 

Keine Veränderung/Verschlechterung 
sind auf die Schutzgüter „Abfallentsorgung und Abfallmengen-
entwicklung“ sowie „Altlasten“ zu erwarten. 

FORDERUNG: 
- SCHUTZ DER LANDSCHAFT
- SCHUTZ DES KULTURELLEN ERBES
- SCHUTZ VON ERHOLUNGS- UND FREIZEITEINRICHTUINGEN

IST-SITUATION 

LANDSCHAFT 
Auszug aus der Sichtbarkeitsanalyse, Windpark Fürstkogel, verfasst 
von Enairgy Windenergie GmbH, vom 14.05.2014, ohne GZ: 
„…

…“ 
Quelle: Sichtbarkeitsanalyse, Windpark Fürstkogel, verfasst von Enairgy Wind-

energie GmbH, vom 14.05.2014, ohne GZ 

Das Landschaftsbild wird durch Waldflächen unterschiedlicher Be-
standsdichte und unterschiedlichen Alters sowie durch kleine Lich-
tungen geprägt. 

KULTURELLES ERBE 
nicht betroffen 

ERHOLUNGS- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN IN DER NACHBARSCHAFT 
Im Planungsgebiet liegen keine Erholungs- und Freizeiteinrichtun-
gen.  
Das Planungsgebiet wird von zwei Fernwanderwegen (Zentralal-
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penweg, Mariazeller Weg) gequert. 
 
 
ERHEBLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN AUF  
„LANDSCHAFT UND ERHOLUNG“ 
 
LANDSCHAFT 
Durch den geplanten „Windpark Fürstkogel“, seine optische Er-
scheinung sowie die Höhe der Windkraftanlagen wird das Land-
schaftsbild erheblich verändert. 
 
Auszug aus der Sichtbarkeitsanalyse, Windpark Fürstkogel, verfasst 
von Enairgy Windenergie GmbH, vom 14.05.2014, ohne GZ: 
 
…“ 

 
… 
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…“ 
LANDSCHAFT 

Verschlechterung 
auf das Schutzgut „Landschaft“, da das Landschaftsbild durch 
die Errichtung von 6 Windkraftanlagen großräumig verändert 
wird. 

KULTURELLES ERBE 
Nicht betroffen 

ERHOLUNGS- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN 
Keine Veränderung/Verschlechterung 
Neutrale Auswirkungen auf das Schutzgut „Erholungs- und Frei-
zeiteinrichtungen“ infolge erweiternder touristischer „Attraktio-
nen“. 
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THEMENBEREICH: 
ALPENKONVENTION 

IST-SITUATION 
Das Planungsgebiet liegt in keinem Europa- und/oder Land-
schaftsschutzgebiet. 

ERHEBLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN AUF 
„ALPENKONVENTION“ 
Teile der Gemeinde Fischbach liegen gem. Entwicklungspro-
gramm für den Sachbereich Windenergie, LGBl. 2013/72, inner-
halb einer „Eignungszone“. 
Es kann somit kein Widerspruch zu den Zielsetzungen der Alpen-
konvention, BGBl. 1995/477 i.d.F. BGBl. III 1999/18, erkannt werden. 

Proto-
koll 

Umweltziel Anmerkung Plan/Programm ent-
spricht dem Ziel 
JA NEIN KEINE 

Rele-
vanz 

NL Bei Maßnahmen und Vor-
haben, die Natur und 
Landschaft erheblich oder 
nachhaltig beeinträchti-
gen können, sind die di-
rekten und indirekten 
Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild zu über-
prüfen und bei der Ent-
scheidung zu berücksich-
tigen. Es ist sicherzustellen, 
dass vermeidbare Beein-
trächtigungen unterblei-
ben (NL, Art. 9-1). 

Die Eingriffe werden durch 
das Vorschreiben geeig-
neter Maßnahmen so ge-
ring als möglich gehalten. 

X 

NL, BL Verringerung von Belas-
tungen und Beeinträchti-
gungen von Natur und 
Landschaft: natur- und 
landschaftsschonende 
Nutzung des Raumes; Er-
haltung und, soweit erfor-
derlich, Wiederherstellung 
besonderer natürlicher 
und naturnaher Land-
schaftsstrukturelemente, 
Biotope, Ökosysteme und 
traditioneller Kulturland-
schaften (NL, Art. 10-1). 
Dauerhafte Erhaltung na-
türlicher und naturnaher 
Biotoptypen in ausrei-
chendem Umfang und 
funktionsgerechter räum-
licher Verteilung (NL, Art. 
13-1). Erhaltung oder Wie-
derherstellung von traditi-
onellen Kulturlandschafts-
elementen (Wald, Wald-
ränder, Hecken, Feldge-
hölze, Feucht-, Trocken- 
und Magerwiesen, Almen)
und deren Bewirtschaf-
tung
(BL, Art. 8-3)

Durch Wortlautfestlegun-
gen wird der Eingriff so ge-
ring als möglich gehalten. 

X 
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NL Bestehende Schutzgebie-
te sind im Sinne ihres 
Schutzzwecks zu erhalten, 
zu pflegen und, wo erfor-
derlich, zu erweitern sowie 
nach Möglichkeit neue 
Schutzgebiete auszuwei-
sen. Treffen von Maß-
nahmen, um Beeinträch-
tigungen oder Zerstörun-
gen von Schutzgebieten 
zu vermeiden (NL, Art. 11-
1). 

Es sind keine Schutzgebie-
te betroffen. 

X 

NL Sicherstellung des unge-
störten Ablaufes arttypi-
scher ökologischer Vor-
gänge in Schon- und Ru-
hezonen, die den wildle-
benden Tier- und Pflan-
zenarten Vorrang gegen-
über anderen Interessen 
garantieren, u.a. durch 
Verbot aller Nutzungsfor-
men, die mit diesen Ab-
läufen nicht verträglich 
sind (NL, Art. 11-3). 

Siehe auch Fachgutach-
ten Naturschutz, Endbe-
richt, verfasst von Öko-
team, Institut für Tieröko-
logie und Naturraumpla-
nung OG, Ingenieurbüro 
für Biologie, vom 
17.10.2014, GZ: C.34 

X 

RA Im Rahmen der Erstellung 
von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige 
Entwicklung ist im ländli-
chen Raum auf die Siche-
rung der für die Land-, 
Weide- und Forstwirtschaft 
geeigneten Flächen zu 
achten (RA, Art. 9-2a). 

Die Rodungsflächen wer-
den so gering wie möglich 
gehalten. 

X 

RA Im Rahmen der Erstellung 
von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige 
Entwicklung ist im ländli-
chen Raum auf die Erhal-
tung und Wiederherstel-
lung der ökologisch und 
kulturell besonders wert-
vollen Gebiete zu achten 
(RA, Art. 9-2c). 

Nicht betroffen X 

RA Im Rahmen der Erstellung 
von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige 
Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf eine an-
gemessene und haushäl-
terische Abgrenzung von 
Siedlungsgebieten zu 
achten und Maßnahmen 
zur Gewährleistung der 
tatsächlichen Bebauung 
zu setzen (RA, Art. 9-3a). 

Nicht betroffen X 

RA Im Rahmen der Erstellung 
von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige 
Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Erhal-
tung und Gestaltung von 
innerörtlichen Grünflä-
chen und von Naherho-
lungsräumen am Rand 
der Siedlungsbereiche zu 
achten (RA Art.9-3d) 

Nicht betroffen X 

RA Im Rahmen der Erstellung 
von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige 

Nicht betroffen X 
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Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Be-
grenzung des Zweitwoh-
nungsbaus zu achten (RA, 
Art. 9-3e). 

RA Im Rahmen der Erstellung 
von Plänen für die Raum-
planung und nachhaltige 
Entwicklung ist im Sied-
lungsraum auf die Ausrich-
tung und Konzentration 
der Siedlungen an den 
Achsen der Infrastruktur 
des Verkehrs und/oder 
angrenzend an beste-
hender Bebauung zu ach-
ten (RA Art.9-3f) 

Nicht betroffen   X 

BS Im Rahmen der Erstellung 
und Umsetzung der Pläne 
und/oder Programme für 
den Siedlungsraum sind 
die Belange des Boden-
schutzes zu berücksichti-
gen, insbesondere der 
sparsame Umgang mit 
Grund und Boden (BS, Art. 
7-1). 

 X   

BS Begrenzung der Boden-
versiegelung und des Bo-
denverbrauchs durch flä-
chensparendes und bo-
denschonendes Bauen 
durch die Beschränkung 
der Siedlungsentwicklung 
bevorzugt auf den Innen-
bereich und Begrenzen 
des Siedlungswachstums 
nach außen (BS, Art. 7-2) 

 X   

BS Erhaltung der Böden in 
Feuchtgebieten und Moo-
ren (Hoch- und Flachmoo-
re) (BS, Art. 9-1). 

Nicht betroffen   X 

BS Grundsätzlicher Verzicht 
auf die Nutzung von 
Moorböden; landwirt-
schaftliche Nutzung von 
Moorböden nur dann, 
wenn ihre Eigenart erhal-
ten bleibt (BS, Art. 9-3). 

Nicht betroffen   X 

BW, BS Gewährleistung einer Vor-
rangstellung für Bergwäl-
der mit Schutzfunktion, die 
in hohem Maße den ei-
genen Standort oder vor 
allem Siedlungen, Ver-
kehrsinfrastrukturen, land-
wirtschaftliche Kulturflä-
chen und ähnliches 
schützen; diese Bergwäl-
der sind an Ort und Stelle 
zu erhalten (BW, Art. 6-1; BS, 
Art. 13-1). 

Nicht betroffen   X 

BS Genehmigung für den 
Bau und die Planierung 
von Schipisten in Wäldern 
mit Schutzfunktionen nur 
in Ausnahmefällen und 
bei Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen; 
keine Genehmigung in 
labilen Gebieten (BS, Art. 

Nicht betroffen   X 
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THEMENBEREICH: 
NATURRAUM/ 
ÖKOLOGIE 

14-1).
E Bewahrung von Schutz-

gebieten mit ihren Puffer-
zonen, Schon- und Ruhe-
gebieten sowie von un-
versehrten naturnahen 
Gebilden und Landschaf-
ten und Optimierung der 
energietechnischen Infra-
strukturen im Hinblick auf 
die unterschiedlichen 
Empfindlichkeits-, Belast-
barkeits- und Beeinträch-
tigungsgrade der alpinen 
Ökosysteme. (E, Art. 2-4) 

Grundbestimmung X 

BL ... Berglandwirtschaft 

NL ... Naturschutz und Landschaftspflege 

RA ... Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 

BS ... Bodenschutz 

BW ... Bergwald 

E ... Energie 

ALPENKONVENTION 
Keine Veränderung/Verschlechterung 
Keine Auswirkungen auf das Schutzgut „Alpenkonvention“. 
Die Nutzung von erneuerbarer Energie, zB Windenergie, bildet ein 
Interesse, das einen Eingriff in das Landschaftsbild rechtfertigt. 

FORDERUNG: 
- SCHUTZ DER PFLANZEN, TIERE UND DES WALDES

IST-SITUATION 
PFLANZEN/VEGETATION/WALD 
Der Naturraum um das Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ ist 
durch Wald und kleine Lichtungen bestimmt. 

Für den geplanten „Windpark Fürstkogel“ wird Wald in Anspruch 
genommen.  

Auszug aus dem Fachgutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst 
von Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, 
Ingenieurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34: 
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„… 
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… 



Gemeinde Fischbach und Gemeinde Stanz UP 
Seite 29 von 40 

© HC – HEIGL CONSULTING ZT GmbH 
GZ: 200.4

…“ 

TIERE 
Es wurde der Bestand folgender Tierarten untersucht: 
ü Brutvögel allgemein
ü Raufußhühner
ü Fledermäuse
ü weitere geschützte Tiere

Darüber hinaus wurde der Vogelzug untersucht. 

Auszug aus dem Fachgutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst 
von Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, 
Ingenieurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34: 

„… 

… 

… 

… 
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FLEDERMÄUSE 

… 

…“ 

Auszug aus dem Fachgutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst 
von Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, 
Ingenieurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34: 
„… 
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… 

… 

… 
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…“ 

SCHUTZGEBIETE 
nicht betroffen 

ERHEBLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN AUF 
„NATURRAUM UND ÖKOLOGIE“ 

PFLANZEN/VEGETATION/WALD 
Auszug aus dem Fachgutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst 
von Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, 
Ingenieurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34: 

„… 
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…“ 

PFLANZEN/VEGETATION/WALD 
Keine Veränderung/Verschlechterung auf das Schutzgut, 
- da der Eingriff als mäßig eingestuft wird lt. Fachgutachten

Naturschutz, Endbericht, verfasst von Ökoteam, Institut für 
Tierökologie und Naturraumplanung OG, Ingenieurbüro für 
Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34, sowie 

- mit Umsetzen der Maßnahmen keine Auswirkungen verblei-
ben (siehe Punkt Maßnahmenkatalog). 

TIERE 
Es wurde der Bestand folgender Tierarten untersucht: 
ü Brutvögel allgemein
ü Raufußhühner
ü weitere geschützte Tiere

Darüber hinaus wurde der Vogelzug untersucht. 

Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, In-
genieurbüro für Biologie kommt zu folgendem Ergebnis: 

Auszug aus dem Fachgutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst 
von Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, 
Ingenieurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34: 
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FLEDERMÄUSE 

„… 

…“ 

TIERE 
Keine Veränderung/Verschlechterung auf das Schutzgut „Tiere“ 
- da der Eingriff als mäßig bzw. gering eingestuft wird lt. Fach-

gutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst von Ökoteam, 
Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, Ingeni-
eurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34, sowie 

- mit Umsetzen der Maßnahmen nur geringe Auswirkungen
verbleiben (siehe Punkt Maßnahmenkatalog). 

Auszug aus dem Fachgutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst 
von Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, 
Ingenieurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34: 
„… 



Gemeinde Fischbach und Gemeinde Stanz UP 
Seite 35 von 40 

© HC – HEIGL CONSULTING ZT GmbH 
GZ: 200.4

…“ 
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MAßNAHMEN- 
KATALOG 

FLEDERMÄUSE 
Keine Veränderung/Verschlechterung auf das Schutzgut „Tiere 
(Fledermäuse)“, da mit Umsetzen der Maßnahmen die verblei-
benden Auswirkungen als gering eingestuft werden (siehe 
Punkt Maßnahmenkatalog). 

Um die Eingriffe möglichst gering zu halten ist zusammenfassend 
folgender Maßnahmenkatalog lt. Fachgutachten Naturschutz, 
Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, In-
genieurbüro für Biologie in der Bau- und Betriebsphase anzuwen-
den: 

Auszug aus dem Fachgutachten Naturschutz, Endbericht, verfasst 
von Ökoteam, Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, 
Ingenieurbüro für Biologie, vom 17.10.2014, GZ: C.34: 

„… 

…“ 

SCHUTZGEBIETE 
Die Planung „Windpark Fürstkogel“ beeinträchtigt keine Schutz-
gebiete. 
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THEMENBEREICH: 
RESSOURCEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORDERUNG:  
- SCHUTZ DES BODENS VOR ALTLASTEN 
- SCHUTZ DES GRUND- UND OBERFLÄCHENWASSERS 
- SCHUTZ DER MINERALISCHEN ROHSTOFFE 
- SCHUTZ VOR NATURGEWALTEN UND GEOLOGISCHEN RISIKEN 
 
IST-SITUATION 
 
BODEN/ALTLASTEN 
§ Flächenverbrauch 
 
Durch Errichten der Windkraftanlagen wird die Inanspruchnahme 
von Boden gering gehalten. 
 
Im Geotechnischen Gutachten, verfasst von Insitu, Geotechnik ZT 
GmbH, vom 01.10.2014, GZ: 081014,  wird ausgeführt: 
„… 

…“ 
 
GRUND- UND OBERFLÄCHENWASSER 
 
Wasser/Oberflächenwasser 
Im Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ liegen weder Fließge-
wässer noch Heilquellen. 
 
Wasser/Grundwasser 
Nicht relevant 
 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
Nicht relevant 
 
ENERGIEVERBRAUCH 
Derzeit nicht vorhanden 
 
NATURGEWALTEN UND GEOLOGISCHE RISIKEN 
Das Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ liegt in keinen hoch-
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ZUSAMMENFASSUNG 

wassergefährdeten Gebieten. 

Geologische Risken sind im Bereich des Planungsgebietes unbe-
kannt bzw. wurden seitens der zuständigen öffentlichen Stellen 
nicht bekannt gegeben. 

ERHEBLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN AUF 
„RESSOURCEN“ 

Keine Veränderung/Verschlechterung 
Im Planungsgebiet „Windpark Fürstkogel“ sind keine schützens-
werten Ressourcen bekannt, es liegt in einer annähernd geschlos-
senen Waldfläche. 

Hochwassergefährdete Bereiche, Uferbegleitgrünstreifen, land-
wirtschaftliche Vorrangzonen, Quellschutzgebiete werden von 
der angestrebten Nutzungsänderung nicht betroffen. 

Der Standort „Windpark Fürstkogel“ liegt lt. „Verordnung der Stei-
ermärkischen Landesregierung vom 20.06.2013, mit der ein Ent-
wicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie erlassen 
wird“, LGBl. 2013/72, innerhalb einer „Eignungszone“. 
Darüber hinaus liegt der Standort „Windpark Fürstkogel“ außerhalb 
eines Europa- oder Landschaftsschutzgebietes.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung mit Umweltbericht zeigt, dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen mit Ausnahme auf das 
Landschaftsbild durch das vorliegende Projekt entstehen: 

Sachthemen Einstufung 
der 
Erheblichkeit 

Maßnahmen 
inkl. Resterheb-
lichkeit 

Mensch/ 
Gesundheit 

Schutz vor Lärm 
und Erschütte-
rungen 

Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

Luftbelastung Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

Schutz vor ge-
fährlichen oder 
toxischen Stof-
fen/Gefahren 

Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

Beschat-
tung/Schattenwu
rf 

Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

Mensch/ 
Nutzungen 

Schutz der 
Sachgüter: 
- Wald Keine Verände-

rung/ Verschlech-
terung 

Rodungsflächen sind 
zu beschränken und zu 
begrünen. 
Maßnahmen zum 
Schutz des stehenden 
Holzes vor Wind und 
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Eiswurf. 
- Almwirtschaft Keine Verände-

rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

- Baugebiet Nicht betroffen  --- 
- Infrastrukturan-

lagen
Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

Begrünung von Bö-
schungen und Ro-
dungsflächen. 
Wanderwege durch 
Warntafeln beschil-
dern. 

- Abfallentsor-
gung

Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

Landschaft/ 
Erholung 

Landschaftsbild Verschlechterung Wortlautfestlegungen 
zur Minimierung des 
Eingriffs. 

Kulturelles Erbe Nicht betroffen  --- 
Erholungs- und 
Freizeiteinrich-
tungen 

Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

Naturraum/ 
Ökologie 

Wald/Pflanzen Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

Bei Einhalten der Maß-
nahmen keine verblei-
benden Auswirkungen 
(siehe Maßnahmenka-
talog lt. ÖKOTEAM). 

Tiere Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

Bei Einhalten der Maß-
nahmen keine bzw. 
geringe verbleibende 
Auswirkungen (siehe 
Maßnahmenkatalog lt. 
ÖKOTEAM). 

Fledermäuse Keine Verände-
rung/Verschlecht
erung durch Um-
setzen der Maß-
nahmen sowie 
deren Einhalten 
durch Festschrei-
ben in einer zivil-
rechtlichen Ver-
einbarung 

Bei Einhalten der Maß-
nahmen keine bzw. 
geringe verbleibende 
Auswirkungen (siehe 
Maßnahmenkatalog lt. 
ÖKOTEAM). 

Ressourcen Boden und 
Altlasten 

Keine Verände-
rung/ Verschlech-
terung 

 --- 

Grund-  
und Oberlä-
chenwasser 
Mineralische 
Rohstoffe 
Naturgewalten 
und geologische 
Risiken 

Den positiven Auswirkungen hinsichtlich der gesicherten Stromver-
sorgung sowie der Ausbau der Forstwege und der erweiternden 
touristischen Attraktion stehen unter Einhalten entsprechender vor 
zitierter Maßnahmen keine bzw. nur geringe Auswirkungen hinsicht-
lich von Nutzungen, Naturraum, Ökologie und Ressourcen gegen-
über.  

Darüber hinaus verpflichtet sich der Konsenswerber gegenüber 
den betroffenen Gemeinden mittels zivilrechtlicher Vereinbarung 
auf Einhalten dieser Maßnahmen. 
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Auswirkungen hat der beantragte „Windpark Fürstkogel“ auf das 
Landschaftsbild. 

Die Lage des „Windparks Fürstkogel“ innerhalb des Geltungsbe-
reichs der Alpenkonvention und der damit verbundenen Eingriffe 
in die Schutzgüter „Landschaftsbild“ sowie „Flora und Fauna“ las-
sen naturgemäß Auswirkungen auf die Umwelt bzw. der Tierwelt 
erwarten.  
Die Eingriffe werden jedoch durch das Vorschreiben geeigneter 
Maßnahmen in Zusammenhang mit Auflagen so gering als mög-
lich gehalten, sodass mit keinen erheblichen Umweltauswirkun-
gen zu rechnen sein wird. 

Angemerkt wird noch, dass das Ergebnis der voran gegangenen 
Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) zu KEINEM anderen inhaltli-
chen Ergebnis geführt hat. 

Siehe auch: 
Beilagen 


